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Energiepolitik ist Klimapolitik
Die Klimakrise ist die grösste Herausforderung unserer Zeit und die Energie
politik einer der wichtigsten Hebel für ihre Bewältigung. Die Schweiz muss 
ihre Gesetzgebung endlich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten 
und nicht nach politischem Gutdünken.  

Von Nico Müller
ETH-Student Rechnergestützte Wissenschaften, 
Klimaaktivist, arbeitet am Klima-Aktionsplan mit 
 

297’080 Millionen Tonnen – Das ist in etwa unser  
verbleibendes CO2-Budget zum Publikationszeitpunkt  
dieser Ausgabe, falls wir eine bescheidene 2/3-Wahr-
scheinlichkeit haben wollen, die Erderwärmung auf  
1,5 °C zu begrenzen. Davon verpulvern wir jede Se
kunde weitere 1331 Tonnen. Die Rechnung ist trotz  
der grossen Zahlen relativ einfach: In sieben Jahren  
hat sich dieses Budget aufgelöst.

Lassen Sie diese Zahl erst Mal setzen. – Dieser Zeit-
punkt ist dem heutigen Tag näher als die Fuss-
ball-Weltmeisterschaft in Brasilien und viel näher als 
die Atomkatastrophe in Fukushima. Das fühlt sich 
sogar für jemanden in meinen jungen Jahren an wie 
vorgestern.

Die Zeit drängt
Selbst wenn wir also morgen früh direkt nach dem 
Frühstück beginnen, unsere Emissionen drastisch zu 
reduzieren und auf einen linearen Absenkpfad zu len-
ken, bleiben uns nur knapp 15 Jahre, bis weltweit das 
letzte fossile CO2-Molekül ausgestossen werden darf. 
Gleichzeitig steht die Schweiz wie andere finanziell 
starke Staaten gemäss Pariser Abkommen in der Pflicht, 
ihre Emissionen schneller zu eliminieren als der Rest 
der Welt.

Es ist an dieser Stelle eigentlich überflüssig festzuhal-
ten, dass die Klimaziele des Bundes in Anbetracht der 
Lage völlig ungenügend sind. Jedoch geht oftmals die 
Dimension dieser Fahrlässigkeit zu schnell wieder ver-
gessen. Wir stehen beim Klimawandel der grössten 
Krise unserer Zeit gegenüber, Covid-19 eingeschlossen. 
Doch anstatt dieser Herausforderung mutig und ent-
schlossen entgegenzutreten, schliesst der Bundesrat 
internationale Abkommen ab, um das Problem ins Aus-

Klima-Aktionsplan für Netto-Null bis 2030

 Rise Up for Change:  
Klimabewegung besetzt den  

Bundesplatz, September 2020.
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land verlagern zu können, während das Parlament sich 
darüber streitet, ob der Benzinpreis-Aufschlag jetzt  
bei 10 oder 12 Rappen begrenzt werden soll. Das ist  
kein Krisenmanagement, sondern grenzt an Realitäts-
verweigerung.

Doch was hat das mit Energiepolitik zu tun?
Etwa 80 % aller Treibhausgasemissionen sind energie
bedingt, entstehen also durch den Verbrauch fossiler 
Brenn- und Treibstoffe. Das ist eine gute Nachricht, denn 
wir wissen sehr genau, wie wir sie loswerden. Die Ölhei-
zung wird der Wärmepumpe Platz machen, die Indus
trie wird auf alternative Materialen und synthetische 
Brennstoffe umstellen und der Verbrennungsmotor 
wird von Fahrrad, Bus- und Schienenverkehr abgelöst 
und wo nicht anders möglich vom Elektromotor.

Diese Dekarbonisierung unseres Energiesystems wird 
zwangsläufig zu einem Anstieg des Strombedarfs 
führen, auch mit konsequenten Effizienz- und Suffizi-
enzmassnahmen. Die nationale Energie- und Strom
politik hat die Aufgabe, diesen Mehrbedarf mit erneu-
erbaren Quellen zu decken und die Differenz nicht 
durch Stromimporte aus Kohle-, Gas- oder Atomkraft-
werken im Ausland zu füllen, was wiederum bloss eine 
Verschiebung des Problems wäre.

Was bedeutet Netto-Null für die Energiepolitik?
Der Klimastreik hat in den vergangenen zwölf Monaten 
gemeinsam mit dutzenden Expertinnen und Experten 
aus diversen Bereichen einen Klima-Aktionsplan erar-
beitet, der mit einem vernünftigen CO2-Budget rechnet 
und aufzeigt, wie Netto-Null bis 2030 sozialverträglich 
und technologisch machbar ist. Der gesamte Aktions-
plan wird voraussichtlich Anfang Januar 2021 pub
liziert. In zwölf Kapiteln und auf mehreren hundert 
Seiten behandelt er 138 Massnahmen für eine mutige 
und realistische Klimapolitik.

Nach Rechnung des Klima-Aktionsplans müssen wir 
die erneuerbaren Energien um zusätzliche 32 TWh aus-
bauen, damit die Schweiz bis 2030 klimaneutral ist und 
so ihrer Unterschrift unter dem Pariser Abkommen 
gerecht wird. Das ist viel und entspricht einer Steige-
rung der Schweizer Stromproduktion um etwa 50 %. 
Gleichzeitig ist das aber auch dringend notwendig und 
durchaus machbar. Schliesslich fehlt es weder an Tech-
nologien und Potenzialen noch an Expertise oder finan-
ziellen Mitteln.

Die Wende kommt nicht von allein
Natürlich kommt eine so ambitionierte Wende nicht 
von allein. Deshalb schlagen wir in unserem Plan acht 
Massnahmen für eine Netto-Null-Politik im Energie-
sektor vor.

Das Kernstück dieser Massnahmen bildet eine Solar-
pflicht: Hauseigentümer, deren Dächer als geeignet ein-
gestuft werden, sind verpflichtet, innert zehn Jahren 
eine Photovoltaikanlage auf diesen zu installieren. 

Ausnahmen sollen dabei nur denkmalgeschützte Ge-
bäude bilden. Parallel sorgt eine kostendeckende Ein-
speisevergütung dafür, dass sich die Anlagen mit der 
Zeit selbst amortisieren. Die Investitionskosten von 
ungefähr 20’000 Franken sind durchaus zumutbar, zu-
mal Hauseigentümer normalerweise zu einer finanziell 
starken Bevölkerungsgruppe gehören. Dort wo das Eigen
kapital nicht ausreicht, sollen Kantonalbanken (oder 
eine designierte Klimabank, wie sie im Aktionsplan 
vorgeschlagen wird) zinslose Darlehen zur Verfügung 
stellen. Da für die Eigentümer unter dem Strich so kei-
ne Mehrkosten entstehen, ist diese Massnahme zwar 
ambitioniert, aber bei weitem nicht so radikal wie sie 
auf den ersten Blick vielleicht scheinen mag.

Mit nur dieser einen pragmatischen Massnahme liesse 
sich der gesamte Mehrbedarf an Strom mehr oder weni-
ger im Alleingang abdecken. Sie könnte uns sogar ein 
kleines Polster geben, falls die Effizienzmassnahmen im 
Mobilitäts- und Gebäudebereich den Gesamtenergie
bedarf doch nicht ganz auf das erhoffte Niveau senken 
können. Die Schweiz kennt bereits eine sehr ähnliche 
Regelung: Das Zivilschutzgesetz sieht vor, dass jedes Ge-
bäude über einen Luftschutzbunker verfügen, oder sich 
bei einem anderen einkaufen muss. Solche Anforderun-
gen sind der Schweiz also nicht unbekannt. 

Kein «Business as usual»
Begleitet wird diese Massnahme von sieben weiteren 
aus dem Energiekapitel, die sich teilweise aber auch 
überschneiden: Ein kantonales System für den Handel 
mit Stromzertifikaten, Auktionen für praxisbewährte 
Stromabnahmeverträge («Power Purchase Agreements») 
anstelle der einmaligen Investitionsbeiträge, wie sie 
momentan im Entwurf zum Energiegesetz vorgeschla-
gen werden, ein stark vereinfachter und beschleunigter 
Bewilligungsprozess für Photovoltaik und Windkraft, 
Ausbildungs- und Umschulungsprogramme für PV-Fach
planerInnen sowie für Montagepersonal, die Abschaf-
fung von Netzgebühren für sämtliche Speichertech
nologien und die Ablösung der heutigen Hoch- und 
Niedertarife durch ein flexibleres Tarifsystem. 

Natürlich gehen diese notwendigen Veränderungen 
über die gewöhnliche Politik von Bundesrat und Parla-
ment hinaus. Sie sind nicht «Business as usual». Aber 
wir stehen schliesslich auch nicht «Problems as usual» 
gegenüber. 

Wenn Bundesrat und Parlament glauben, nur mit dem 
jetzigen CO2-Gesetz gegen die Klimakrise antreten zu 
können, ist das wie, wenn sie mit einem Taschenmesser 
in den Krieg ziehen würden. Das ist zwar besser als  
gar nichts, aber wenn man nicht deutlich schwerere 
Geschütze auffährt, wird man dennoch hoffnungslos 
unterliegen. Es ist Zeit, die Mutlosigkeit der kleinen 
Schritte hinter uns zu lassen. Wir müssen uns grosse 
Veränderungen zutrauen, wie sie in der Geschichte im-
mer wieder nun mal nötig sind, ansonsten haben wir 
bereits verloren.    � <
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Ausbau der Photovoltaik

Raumplanung für die Sonnenenergie
Sonnenenergie lässt sich nicht nur auf Gebäuden, sondern auch auf anderen 
Infrastrukturbauten ernten. Dem stehen raumplanerische Hindernisse und 
Zielkonflikte entgegen. Diese können mit der anstehenden Revision des 
Raumplanungsgesetzes teilweise überwunden werden. Ein rechtswissen-
schaftlicher Sammelband zeigt die Konflikte exemplarisch auf.

Von Felix Nipkow
Leiter Fachbereich erneuerbare Energien
 

Wer auf seinem Dach eine Solaranlage bauen will, 
kann das in der Regel ohne Baubewilligung tun. Artikel 
18a des Raumplanungsgesetzes (RPG) sieht vor, dass in 
Bau- und Landwirtschaftszonen solche Vorhaben ledig-
lich der zuständigen Behörde zu melden sind. So weit, 
so gut. Was aber, wenn die Solaranlage nicht auf einem 
Dach, sondern auf einer Staumauer, einer Lärmschutz-
wand oder einem Treibhaus stehen soll? Das ist vor 
allem ausserhalb der Bauzone rechtlich zumeist kom-
pliziert. Dabei wären die Möglichkeiten der Mehrfach-
nutzung vielfältig: Die Albigna-Staumauer zum Beispiel 
wurde von der Betreiberin ewz mit 1280 Photovoltaik

modulen bestückt. Solaranlagen können auch multi-
funktional sein und gleichzeitig als Lärmschutzwand 
oder Beschattungselement dienen. Genau in diesen 
Fällen greift der Artikel 18a RPG jedoch nicht. Und 
dann wird es kompliziert für die Solarplaner.

Das grösste Potenzial der Solarenergie liegt auf Gebäu-
den – auf geeigneten Dächern und Fassaden könnten 
gemäss www.sonnendach.ch, einer Untersuchung des 
Bundesamts für Energie, pro Jahr 10 % mehr Strom 
produziert werden als die Schweiz zurzeit verbraucht. 
Es ist aber schwierig, dieses Potenzial rasch zu er-
schliessen: Eine Solarpflicht für Neubauten oder beim 
Sanieren  alter Dächer, wie sie in Dubai, in Wien sowie 
einigen deutschen Bundesländern bereits gilt, wird hier 
zu Lande (noch) nicht ernsthaft diskutiert.

Ausbau der Photovoltaik

Auf über 2165 m.ü.M. sind  
1280 Photovoltaikmodule entlang der  

Albigna-Staumauer montiert.  
Sie liefern seit September Strom  

für über 210 Haushalte.
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Für die Klimaziele braucht es die erweiterte  
Nutzung der Solarenergie
Es eilt in jedem Fall! Ob man das Netto-Null-Ziel erst bis 
2050 erreichen will wie der Bundesrat oder bis 2030  
wie der Klimastreik: Das Ausbautempo der Solarenergie 
muss beschleunigt werden. Nebst der Verbesserung  
der Investitionssicherheit für erneuerbare Energien im 
Rahmen der bevorstehenden Revision des Energiege
setzes muss deshalb auch das von Gebäuden unabhän-
gige Solarpotenzial erschlossen werden. Berechnungen 
der Firma Meteotest im Auftrag von Swissolar ergaben 
ein Potenzial von 27 Terawattstunden jährlicher Solar-
stromproduktion auf Autobahnböschungen, Parkplatz
überdachungen und vorbelasteten, alpinen Flächen. Das 
entspricht fast der Hälfte des schweizerischen Strom-
verbrauchs. Denkt man zusätzlich an die Agrarphoto-
voltaik – also zum Beispiel Solarpanele auf Gewächs-
häusern oder als Weidezäune – wird klar, dass dieses 
Potenzial nicht vernachlässigt werden darf.

Umweltfreundliche solare Erschliessung
Abgesehen von Anlagen auf der grünen Wiese, soge-
nannte Freiflächenanlagen, gibt die Solarenergie kaum 
Anlass für Konflikte. Im Gegensatz zu Windkraftwerken 
oder neuen Wasserkraftwerken an noch unverbauten 
Flüssen ist bei Solaranlagen auf bestehender Infrastruk-
tur in der Regel mit weniger Widerstand aus der Bevöl-
kerung oder seitens Landschaftsschutz zu rechnen, weil 
die Solaranlage in diesen Fällen als Teil der bereits be-
stehenden Infrastruktur wahrgenommen wird.

Trotzdem ist der Ausbau der Photovoltaik abseits be
stehender Gebäude kein Selbstläufer, selbst wenn die 
Finanzierung gesichert ist. Damit er rasch genug vor-
ankommt, müssen auch raumplanerische Hindernisse 
und Zielkonflikte möglichst aus dem Weg geräumt 
werden. Das bringt die Chance mit sich, auf weitere 
Kriterien Rücksicht zu nehmen: Die günstigsten An
lagen sind nach den Erfahrungen im Ausland grosse 
Freiflächenanlagen. In der kleinräumigen Schweiz 
haben diese zu Recht einen schweren Stand. Eine sorg-
fältige und koordinierte Auswahl solcher Standorte  
ist deshalb zentral für eine umweltfreundliche solare 
Erschliessung.

Einheitliche Regelung gefordert
Die angesprochenen raumplanerischen Hindernisse 
und Zielkonflikte führen zu Investitionsrisiken und 
letztlich zu brachliegendem Potenzial. Sie bestehen 
beispielsweise bei der Frage der Zonenkonformität von 
Anlagen auf landwirtschaftlichen Bauten, bei der Be-
willigungskompetenz für Anlagen auf Lärmschutz-
wänden oder der Beurteilung der Standortgebunden-
heit von Anlagen ausserhalb der Bauzone.

David Stickelberger, Geschäftsleiter des Branchenver-
bands Swissolar, stellt fest: «Erneuerbare Energien wer-
den an verschiedenen Stellen im Gesetz unterschied-
lich privilegiert.» Zum Beispiel werden Bauten und 
Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse 

unter gewissen Voraussetzungen für zonenkonform er
klärt (Art. 16a Abs. 1bis RPG). «Eine Vereinheitlichung 
der Regelung, welche Energieerzeugungsanlagen aus
serhalb der Bauzone zulässig sind, würde eine willkom-
mene Klärung und Vereinfachung bedeuten». betont 
David Stickelberger.

RPG-Revision als Chance
 «Die geplante Revision des Raumplanungsgesetzes bie-
tet die Chance, die Weichen für einen massvollen 
Ausbau der Solarenergie ausserhalb von Gebäuden zu 
stellen», meint David Stickelberger. Das Raumplanungs-
gesetz wird derzeit in der zuständigen Kommission des 
Ständerats beraten. Die StänderätInnen wollen eine 
kompaktere Version erarbeiten, nachdem der Natio
nalrat Ende 2019 gar nicht erst auf den Vorschlag des 
Bundesrats eingegangen ist. Da es schwerpunktmässig 
um Bauen ausserhalb der Bauzone geht, passen die An-
liegen der Solarenergie hier gut hinein.

SES, Swissolar und die ZHAW werden das Thema wis-
senschaftlich weiterverfolgen und konkrete Empfehlun
gen an die Politik ausarbeiten, wie sich raumplaneri-
sche Hindernisse für die Photovoltaik beseitigen lassen 
– dies stets zu Gunsten eines sorgfältigen, umwelt-
freundlichen, aber gleichzeitig auch raschen Ausbaus 
der Solarenergie.� <
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Sammelband zur   
erweiterten Nutzung der Solarenergie

Die SES und Swissolar haben die Zürcher Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften ZHAW zusammen mit drei renommierten 
JuristInnen aus dem Bereich Raumplanung und Energierecht be-
auftragt, anhand von Beispielen exemplarisch solche Zielkonflik-
te aufzuzeigen. Die rechtswissenschaftlichen Beiträge werden in 
einem Sammelband von Dr. Oliver Streiff, Dozent an der ZHAW, im 
Dike-Verlag herausgegeben. Sie sind aufeinander abgestimmt und  
gleichzeitig eigenständige Untersuchungen. Im Vordergrund steht 
der Ausbau der solaren Stromproduktion. Die Aussagen gelten 
aber in der Regel auch für die solare Wärmenutzung.

n	 «Zwei auf einen Streich: Photovoltaikanlagen auf Lärm-
schutzwänden», von Rechtsanwältin EBP Schweiz AG und 
Lehrbeauftragte ZHAW.

n	 «Photovoltaik auf Bauten in der Landwirtschaftszone»,  
von Dr. iur. Christoph Jäger, Rechtsanwalt.

n	 «Photovoltaik-Anlagen im alpinen Raum», von lic. iur. Ursula 
Ramseier, Rechtsanwältin, Ramseier Anwaltskanzlei.

Die Untersuchungen wurden durch die SES, Swissolar und die 
ZHAW finanziert und können Anfang 2021 beim Dike-Verlag bezo
gen werden (www.dike.ch/Schriften_zum_Energierecht). 
JournalistInnen und andere Interessierte  können bei der SES 
gratis eine elektronische Version anfordern.



SES aktuell

>	 Referendum gegen das CO2-Gesetz 

Langsam nervts! Endlich hat eine grosse Mehrheit des 
Parlaments einen Kompromiss gefunden und das neue 
CO2-Gesetz verabschiedet. Und was machen VertreterIn-
nen von SVP-nahen Kreisen? Sie ergreifen das Referen
dum. Dass Splittergruppen der Klimajugend das Refe-
rendum unterstützen, macht die Sache noch komple-
xer. Natürlich ist das neue CO2-Gesetz nicht perfekt, 
aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und 
schafft den nötigen Rahmen für griffige Klimaschutz-
massnahmen. Für unsere Kinder und Kindeskinder ist 
matchentscheidend, dass dieses Gesetz angenommen 
wird. Deshalb engagiert sich die SES gegen das Refe-
rendum und für ein JA zum neuen CO2-Gesetz. Helfen 
Sie uns mit Ihrer Spende: auf unserer Website oder mit 
dem Einzahlungsschein im E&U. Vielen Dank!  	

» www.energiestiftung.ch/co2-gesetz.html 

 >	Herzliche Gratualtion, Beat Jans! 

Ende Oktober ist SES-Stiftungsratspräsident und Nati
onalrat Beat Jans im Kanton Basel-Stadt gleich im ersten 
Wahlgang in den Regierungsrat gewählt worden. Ende 
November, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, hat 
er sich zudem auch für die Wahl zum Regierungsprä-
sidenten zur Verfügung gestellt. Die Geschäftsstelle der 
SES gratuliert Beat Jans von ganzem Herzen zu diesem 
glanzvollen Resultat und wünscht ihm viel Erfolg und 
alles Gute in seiner Tätigkeit in der Kantonsexekutive. 
Für die SES bedeutet das leider aber auch, dass Beat Jans 
sein Amt als Stiftungsratspräsident 2021 abgeben wird. 
Wir blicken also mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge auf diesen Wahlerfolg. Der Prozess der 
NachfolgerInnensuche läuft bereits. Wir werden zu 
gegebener Zeit informieren. 

 >	Die Halbwertszeit des Erinnerns

Anfang September fanden «radioaktive Wildschweine» 
Beachtung in den Schweizer Medien: Anhand von 
Fleischproben wurde festgestellt, dass gewisse Wild-
schweine den Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilo-
gramm Körpergewicht überschreiten; das Fleisch solcher 
Tiere darf nicht zum Verkauf angeboten werden. Der 
Jäger erhält in einem solchen Fall eine Entschädigung.
Die Medien erwähnten, dass die Tiere die Radioaktivität 
durch den Verzehr von Pilzen aufgenommen hätten, 
dass es sich um das Isotop Cäsium-137 handle und dieses 
vom «Reaktorunfall» 1986 in Tschernobyl stamme.

... und Schwamm drüber?!
So weit, so korrekt. Gewisse Medien wiesen – ein Zei-
chen von erzwungenem Optimismus? – darauf hin, die 
Radioaktivität klinge ja ab, da Cs-137 eine Halbwertszeit 
von 30 Jahren habe. Ehrlicher wäre wohl, darauf hinzu-
weisen, dass seit der Katastrophe von Tschernobyl be-
reits «eine Halbwertszeit» (34 Jahre) verstrichen und die 
Aktivität immer noch so hoch ist, dass sie Pilze und 
Wildschweine ungeniessbar machen kann! 

Besonders stark reichert sich Cs-137 in Pilzen an, die 
Lignin zersetzen können und deshalb einen leichten 
Zugang zu Kalium und darum auch zum chemisch sehr 
vergleichbaren Cäsium haben. Insbesondere der Maro-
nen-Röhrling (Boletus badius) und der Flockenstielige 
Hexen-Röhrling (Boletus erythropus) reichern Cäsium 
an, während beispielsweise der verwandte Gemeine 
Steinpilz (Boletus edulis) nur eine geringe Cäsium-An-
reicherung zeigt.

Was lernen wir daraus? Schon 2018 
und 2019 gab es Medienmitteilungen 
über radioaktive Pilze und Wild-
schweine im Süden Deutschlands. 
Das Schweizer Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen (BLV) war 2016 sogar daran, 

die Strahlengrenzwerte für Lebensmittel abzuschaffen 
– nur fünf Jahre nach der Reaktor-Katastrophe von 
Fukushima. Die Halbwertszeit des Erinnerns ist offen-
bar extrem kurz!

SES-Stiftungsrat Dieter Kuhn; dipl phys UZH;  
NDS Umweltlehre UZH 

©
 E

st
he

r 
M

ic
he

l

20  Energie & Umwelt 4 /2020



� Energie & Umwelt 4 /2020  21

Impressum 

ENERGIE & UMWELT, Nr. 4  / 2020

Herausgeberin: Schweizerische Energie-Stiftung SES

Sihlquai 67, 8005 Zürich, 044 275 21 21

info@energiestiftung.ch, www.energiestiftung.ch

Spenden-Konto: 80-3230-3     I    Iban-Nr. CH69 0900 0000 8000 3230 3

Redaktion & Layout: Rafael Brand, Scriptum,  

Tel. 041 870 79 79, info@scriptum.ch

Redaktionsrat: Simon Banholzer (sb), Rafael Brand (rb),  

Florian Brunner (fb), Nils Epprecht (ne),  Tonja Iten (ti), Katja Jent (kj),  

Felix Nipkow (fn), Valentin Schmidt (vs),  Reto Planta (rp) 

Redesign: fischerdesign, Würenlingen  

Korrektorat: Vreni Gassmann, Altdorf

Druck: Ropress, Zürich (klimaneutral & mit Ökostrom gedruckt) 

Papier: RecyStar Nature, aus 100% FSC-zertifiziertem Recyclingpapier, 

prozesschlorfrei gebleicht

Auflage: 10'000, erscheint 4 x jährlich

SES-Fördermitgliedschaft (inkl. E & U-Abo): 

Fr.	 400.–	K ollektivmitglieder

Fr.	 100.–	P aare / Familien

Fr.	 75.–	 Verdienende

Fr. 	 30.–	 Nichtverdienende

Abdruck mit Einholung einer Genehmigung und unter Quellenangabe 

und Zusendung eines Belegexemplars an die Redaktion erwünscht. 

E&U-Artikel von externen AutorInnen können und dürfen  von der 

SES-Meinung abweichen. Das E&U wird auf FSC-Papier, klimaneutral 

und mit erneuerbarer Energie gedruckt.

Klima und Energie gehören zusammen. Erneuerbare 
Energien in der Schweiz auszubauen ist neben einer 
Reduktion des Energieverbrauchs die wirksamste aller 
Klimaschutzmassnahmen. Wie der Ausbau umweltver-
träglich gelingt und was es braucht, damit es vorwärts 
geht, haben ExpertInnen und PolitikerInnen aus der 
Schweiz und Europa an der SES-Fachtagung «Power fürs 
Klima» Ende September in Zürich erörtert. Dabei wurde 
klar: Es gibt keine Ausreden mehr, die erneuerbaren 
Energien sind da. 

Sie können das Referat von ETH-Klimawissenschafterin 
Sonia Seneviratne, den Auftritt des Energy Watch Group-
Präsidenten Hans-Josef Fell oder das Politpodium mit 
den Nationalrätinnen und UREK-Mitgliedern Priska 
Wismer-Felder (CVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) 
und Gabriela Suter (SP) sowie alle anderen Beiträge noch 
Mal auf Video anschauen oder sich die Folien der Refe-
rate herunterladen. 

Danke für Ihr Interesse!

Die Folien zu den Referaten sowie den Link zur Bilder-
galerie finden Sie auf:

» www.energiestiftung.ch/fachtagung20 

Die Videomitschnitte der Referate und Diskussionen aus 
dem Live-Stream finden Sie auf:

» www.youtube.com/energiestiftung 

 Rückblick SES-Fachtagung 2020

POWER FÜRS KLIMA 
Wie der Ausbau der erneuerbaren Energien gelingt



Von Tonja Iten 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin SES 
 

1. 	Die Schweiz nimmt bereits eine umwelt
politische Vorbildrolle ein. – Schön wärs.

Mit dieser Behauptung startet die Gegnerschaft ihr Ar-
gumentarium gegen das CO2-Gesetz. In der Tat konnte 
die Schweizer Umweltpolitik im 20. Jahrhundert wich-
tige Erfolge verbuchen, welche zum Beispiel unsere 
Gewässer sauberer gemacht oder die Luftqualität ver-
bessert haben. Mit der Katalysator-Pflicht war die 
Schweiz Pionierin, als sie diese 1986 als erstes euro
päisches Land vorschrieb. Anders sieht es mit Blick auf 
die aktuelle Klimapolitik aus. Laut Klimaschutz-Index 
belegt die Schweiz den 16. Platz, gerade noch vor  
der Ukraine und hinter Lettland.1 Um es an den Re-
duktionszielen zu veranschaulichen: Das Schweizer 
CO2-Gesetz fixiert ein Inland-Klimaziel von minus 
37,5 % bis 2030. Das europäische Parlament hingegen 
will die Emissionen im gleichen Zeitraum um 60 % 
reduzieren.

2. 	Der Anteil der Schweiz an den globalen Emissio
nen ist mit 0,2 % minimal. Sollen sich China & Co.  
anstrengen. – Alle müssen mitmachen!

Dass China mit rund 1,4 Milliarden EinwohnerInnen 
mehr Abfall und Emissionen produziert als die Schweiz, 
überrascht hoffentlich niemanden. Solche «spitzfin
dige» Länder-Vergleiche machen nur Sinn, wenn man 
sich die Emissionen im Verhältnis zur Bevölkerung 
anschaut. Der helvetische Anteil liegt zwar lediglich 
bei gut 0,2 % der globalen Emissionen. Aber bei 0,1 % 
der Weltbevölkerung ist das immer noch doppelt so viel 
wie angebracht wäre. Um die Klimaerwärmung in 
Grenzen zu halten, müssen die Emissionen weltweit 
bis zur Mitte dieses Jahrhunderts auf Netto Null 
sinken. Das heisst, alle müssen reduzieren.  

3. 	Wirksamer Umweltschutz ist nur in einer 
Marktwirtschaft möglich. – Ein Trugschluss. 

Der Markt wirds richten? Sogar die marktaffinen Wirt-
schaftswissenschaften zweifeln dies im Falle des Klima
wandels an und sprechen vom «grössten Marktversagen 
aller Zeiten». Die Begründung: Der Markt arbeitet nur 
effizient, wenn die Preise die wahren Kosten abbilden. 
Dies ist aber gerade in Bezug auf die Klimaerwärmung 

nicht der Fall. Ein Fleischburger kostet die Gesellschaft 
weitaus mehr als die 5 Franken, die der Konsument 
berappt. Man spricht von «negativen Externalitäten»: 
Mein Handeln hat negative Effekte auf andere. Ich muss 
diese Konsequenzen aber nicht selbst übernehmen, 
sondern gebe diese an die Allgemeinheit weiter. Beim 
Klimaschutz genügt darum das Prinzip Eigenverant-
wortung nicht. Diesem Missstand versucht die 
Klimapolitik mit einer CO2-Abgabe zu entgegnen: 
Emissionsintensive Güter oder Dienstleistungen 
werden verteuert und preislich unattraktiver. Das 
CO2-Gesetz nimmt diesen wohlgemerkt liberalen An-
satz auf. Dass das CO2-Gesetz damit die Marktwirt-
schaft abzuschaffen gedenkt, wie die Kritiker befürch-
ten, scheint ein bisschen überzogen.

4. 	Flugticket-Abgabe, Benzinpreiserhöhung und 
Heizöl-Verbot treffen alle. – Falsch, es trifft die 
VerursacherInnen.

Das CO2-Gesetz betrifft zwar alle, doch «trifft» es nicht 
alle. Denn ein grosser Teil der Abgaben wird zurück-
verteilt. Zum Beispiel die Flugticket-Abgabe: Diese ist 
eine Lenkungsabgabe, keine Steuer. Die Einnahmen 
fliessen nicht in den Staatshaushalt, sondern an die 
Bevölkerung zurück (mindestens die Hälfte). Die CO2-
Grenzwerte für Gebäude bei Heizungsersatz kommen 
in der Tat faktisch einem Verbot von Ölheizungen 
gleich. Dass aber Verbote und Gebote in manchen Fäl-
len sinnvoll sind und Eigenverantwortung nicht immer 
reicht: siehe Punkte 1 + 3.

Und die «heilige Kuh» Verkehr, der mit knapp einem 
Drittel der Schweizer Treibhausgase der grösste Emissi-
onsverursacher ist? Fakt ist, dass der Verkehrssektor die 
Reduktionsziele bei weitem nicht erfüllt. Gründe sind 
die steigende Anzahl gefahrener Kilometer und ver-
brauchsstarke Fahrzeuge. Deshalb braucht es weitere 
Massnahmen, sprich auch eine erhöhte CO2-Abgabe auf 
Treibstoffe, die aber mit maximal 12 Rappen pro Liter 
viel zu tief bleibt, um eine Lenkungswirkung zu erzie-
len. Dennoch: Wer weniger fliegt oder klimafreund-
lich fährt oder sauber heizt, der profitiert und kriegt 
letztlich mehr Geld zurück als einbezahlt. Dadurch 
ist das Gesetz sozialverträglich.2 Fazit: Die CO2-Abga-
be verteilt die Last gemäss Verursacherprinzip und 
entlastet alle, die wenig CO2 ausstossen.
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CO2-Gesetz

Weder «planlos» noch «Planwirtschaft»

Mit verdrehten Argumenten hat eine Allianz rund um die Auto- und Erdöllobby, 
unterstützt von der SVP, jüngst das Referendum gegen das CO2-Gesetz er
griffen. Die SES widerlegt sechs schlechte Argumente gegen das CO2-Gesetz 
– und ein Gutes. Ein Appell an die Vernunft.
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5. 	 Das CO2-Gesetz schadet unnötigerweise dem 
Gewerbe und der Wirtschaft. – Im Gegenteil.  
Es schafft klare Rahmenbedingungen für ein 
nachhaltiges Wirtschaften.

Unnötiges wollen wir alle vermeiden. Doch es ist höchs-
te Zeit in der Klimapolitik für griffige Massnahmen. Um 
den drohenden Klimakollaps zu stoppen, braucht es 
entschlossenes Handeln bei gleichzeitig richtigen Rah-
menbedingungen. Genau das strebt das CO2-Gesetz als 
Kompromiss zwischen Wirtschaftsverbänden, Umwelt-
organisationen und allen Parteien (ausser der SVP) an 
und berücksichtigt ebenso die Interessen der Wirtschaft. 

Grosse Teile der Wirtschaft unterstützen das neue 
CO2-Gesetz, weil es Planungs- und Investitionssicher-
heit bietet: «[ Wir ] sind überzeugt, dass ein Mix an re-
gulierenden Vorschriften, freiwilligen Massnahmen und 
attraktiven Anreizen eine solide Grundlage liefert für 
eine nachhaltige und treibhausgasarme Wirtschaft, die 
sich primär an Chancen orientiert», schreibt der neuge-
gründete Verein «Schweizer Wirtschaft für das CO2-Ge-
setz», der mehr als 25'000 Unternehmen vertritt.3

6. 	 Das CO2-Gesetz geht zu weit und ist planloser 
Aktivismus. – Völlig falsch: Die Massnahmen 
sind berechtigt und fundiert.

Bloss nichts überstürzen, teilen uns die Klimaschutz-
bremser mit. Ja, aber überstürzt handelt hier niemand. 
Wohl kaum eine Krise in der Menschheitsgeschichte 
wurde gleichermassen ausführlich und breit analysiert, 
evaluiert, modelliert, berechnet, überprüft, diskutiert 
und debattiert. «Es ist zwingend geboten, unverzüg-

lich zu handeln.» Das betonte die Weltgemeinschaft 
im Abschlussprotokoll der Toronto-Weltklimakon
ferenz – im Jahr 1988. Wenn drei Jahrzehnte später 
moderate Massnahmen in einem Gesetz festgeschrie-
ben werden sollen, kann von «planlosem Aktivismus» 
wohl kaum die Rede sein.  

Das CO2-Gesetz geht zu wenig weit. – Stimmt! Doch 
nichts tun, geht überhaupt nicht.   
Zum Schluss ein gutes Argument aus Klimaschutzkrei-
sen. Einzelne Klimastreik-Sektionen unterstützen das 
Referendum: Das CO2-Gesetz gehe zu wenig weit. Da 
haben sie zweifellos Recht und auch die Wissenschaft 
hinter sich. Für die Umsetzung des Pariser Klimaabkom-
men reicht es nicht. Aber: Ein Nein zum CO2-Gesetz 
sorgt keineswegs für eine weitergehende Klimapoli-
tik. Im Gegenteil: Es bringt weitere Verzögerungen 
und das Risiko, ohne gesetzlichen Rahmen für Klima-
schutz dazustehen. Darum sei hier gerne nochmals das 
Referendumskomitee zitiert: «Lasst uns vernünftig 
bleiben!» – und JA sagen zum CO2-Gesetz.� <

1 	 Der Klimaschutz-Index vergleicht und bewertet die Klimaschutzanstrengungen von 
knapp 60 Staaten, die zusammen für 90 % der globalen Treibhausgas-Emissionen 
verantwortlich sind.

2	 Zur finanziellen Wirkung von Lenkungsabgaben auf die Bevölkerung, siehe Infras 
Schweiz, «Finanzielle Auswirkung von Abgaben auf Brennstoffe, Treibstoffe und 
Flugtickets Rechenbeispiele für ausgewählte Haushalte», Oktober 2019.

3	 Medienmitteilung von AEE Suisse, «Schweizer Wirtschaft organisiert sich für das 
CO2-Gesetz», 23. September 2020.
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Singt das Hohelied auf den freien Markt: Die SVP – hier 2015 an einer Wahlveranstaltung – unterstützt das 
CO2-Gesetz-Referendum, welches eine Allianz rund um die Auto- und Erdöllobby ergriffen hat.




